
La ss e 1 tsche

Polices-MdLommercieil-Zcituiig.
Mit Hochfünilich Heßischcm gnädigsten Privilegio.

Montag den 6!fü April.

Ci tat io Ed i Bdl is .

auf das Guthaben 6e 1757. bis 1763 inclusive beym Hochlöbl. Regim. Oensd'armes, die
Halbschied in Abschlag von denen bis dahin eingegangenen Geldern, dermablen ausgezählt wer

den kann: So haben alle diejenigen, so noch ihr Guthaben am Hochlöbl. Regim. und retpecki-
ve Compagnien von obgedachter Zeit, zu fordern haben, sich den zoten fchierstüiiftigen MongthS
April zu Niederzweren, entweder in Persohn selbst, oder durch einen hinlänglich Bevollmäch
tigten ohnfehlbahr einzufinden und daselbst bey denen Compagnien, wo sie vormahls gestanden,
von denen dermahligen Compagnie-Chefs , die Helfte auf ihr Guthaben gegen Quittung zu em
pfangen; im Ausbleibungsfall aber, sie sich selbst zuzuschreiben haben, wann sie auf obgedach-
ten Tag gehörigen Orts nicht erscheinen, daß sie mit ihrer Förderung zur weitern Gcdult wer
den verwiesen werden. Staabs-O.uartier, Cassel, den 2Zten März 1772.

ärchfürftl. Heßisches Regts-Gcricht des Hschlöbl. Regiment Gensd'armes.
wackenitz. * Hildewig. . -

General-Major und Chef obigen Regts. Rgmstr. und Auditeur.

Ver pacht-Sachen. - &gt;

')^.soll das Herrschaftliche Guth zu Hombergshausen Amts Homberg, von Maytag dieses
-aahrs au, wieder verpachtet und deS Endes ein nochmaliger Lkitatiom- CerminDonnerstag, den

y ' * 'yten


